
 

Saarland: Photovoltaikanlagen 
Zukunftsenergieprogramm Technik (ZEP-Tech) 2007, geändert 
1.7.2009 

Stand: Februar 2010 

Art:  Investitionskostenzuschuss 

Förderung:  Photovoltaikanlagen 

 

Zusatzinformationen 

 

Zukunftsenergieprogramm Technik (ZEP-Tech)

Gegenstand der Förderung: Photovoltaikanlagen an Schulen, Entwicklungs-,  
Pilot- und Demonstrationsvorhaben. 

 

Aktuell:  Ab dem 1.7.2009 werden auch herkömmliche PV-Anlagen 
mit einer Prämie von 1000 Euro gefördert! 

 
Wer kann gefördert werden? 
 
Zuwendungsberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, 
sofern sich nicht aus den sonstigen Bestimmungen dieser Richtlinie eine 
Begrenzung des Kreises der Zuwendungsempfänger ergibt. 

Keine Zuwendung können Unternehmen erhalten, die nach der Definition der 
Europäischen Gemeinschaften nicht als kleine oder mittlere Unternehmen 
gelten 
 
Was wird gefördert? 
 
Es werden Entwicklungs-, Pilot- und Demonstrationsvorhaben gefördert, u.a. 
Modellvorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse und erneuerbaren 
Energien. Ab dem 1.7.2009 erhalten auch herkömmliche Aufdach-PV-
Anlagen einen Zuschuss. 

Wie wird gefördert?  
 
Breitenförderung für Aufdach-PV-Anlagen: 

Es wird ein Zuschuss von 1000 Euro gewährt. 

PV-Anlagen auf Schulen: 

Es wird ein Zuschuss von 2600 Euro je Kilowatt, höchstens jedoch 10.000 
Euro gewährt. 



 

Entwicklungs-, Pilot- und Demonstrationsvorhaben:  

Die Anteilfinanzierung beträgt bis zu 40 vom Hundert der 

zuwendungsfähigen Ausgaben. Der maximale Förderbetrag beträgt 100.000 

€ je Vorhaben; Ausnahmen sind in begründeten Fällen möglich.  

 
Ist eine Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich? 
 
Die Kumulierung mit anderen Förderprogrammen des Saarlandes ist nicht 
möglich. Ob eine gleichzeitige Förderung durch andere Programme 
(beispielsweise durch Bundesprogramme) zulässig ist, richtet sich nach den 
Bestimmungen dieser Programme 
 
Wie beantrage ich die Fördermittel? 
 
Den Fördermittelantrag stellen Sie vor Baubeginn.  
 
Anträge sind an das Ministerium für Umwelt zu richten. 
 
Ministerium für Umwelt 
Referat A/4  
Keplerstr. 18 
66117 Saarbrücken 
 
Weitere Informationen unter: http://www.saarland.de/632.htm. 
 
Nach Vorlage des Verwendungsnachweises bekommen Sie die Fördergelder 
ausgezahlt. 
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